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1. Anwendungsbereich 
1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbe-

dingungen („Einkaufsbedingungen“) gel-
ten für alle Geschäftsbeziehungen mit Ge-
schäftspartnern und Lieferanten („Liefe-
rant“) der TENAG GmbH („TENAG“) im 
Hinblick auf die Lieferung beweglicher Sa-
chen („Ware“ oder „Produkt(e)“) und/oder 
Dienstleistungen, ohne Rücksicht darauf, 
ob der Lieferant die Leistung selbst er-
bringt oder bei Zulieferern einkauft. Die 
Einkaufsbedingungen gelten nur, wenn der 
Lieferant Unternehmer (§ 14 Bürgerliches 
Gesetzbuch; „BGB“), eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

1.2. Die Einkaufsbedingungen gelten in ihrer 
jeweiligen Fassung als Rahmenvereinba-
rung auch für künftige Verträge über den 
Verkauf und/oder die Lieferung bewegli-
cher Sachen und/oder Dienstleistungen 
mit demselben Lieferanten, ohne dass 
TENAG in jedem Einzelfall wieder auf sie 
hinweisen müsste. 

1.3. Diese Einkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich. Entgegenstehende, ergän-
zende oder von diesen Einkaufsbedingun-
gen abweichende Geschäftsbedingungen 
des Lieferanten werden nur dann und inso-
weit Vertragsbestandteil, als TENAG ihrer 
Geltung ausdrücklich in Textform zuge-
stimmt hat. Das Zustimmungserfordernis 
gilt in jedem Fall; beispielsweise auch 
dann, wenn TENAG in Kenntnis der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des Liefe-
ranten dessen Lieferungen vorbehaltlos 
annimmt. 

1.4. Im Fall von Widersprüchen zwischen ei-
nem Vertragsdokument, einem Auftrags-
dokument, einer Leistungsbeschreibung 
und/oder diesen Einkaufsbedingungen, 
gehen die vorstehend zuerst aufgeführten 
Bestimmungen jeweils den nachgenann-
ten vor. 

1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzei-
gen, die nach Vertragsschluss vom Liefe-
ranten TENAG gegenüber abzugeben sind 
(z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Erklä-
rung von Rücktritt), bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Textform. 

1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vor-
schriften haben nur klarstellende Bedeu-
tung. Auch ohne eine derartige Klarstel-
lung gelten daher die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit sie in diesen Einkaufs-
bedingungen nicht unmittelbar abgeändert 
oder ausdrücklich ausgeschlossen wer-
den. 

2. Vertragsschluss 
2.1. Verträge zwischen TENAG und dem Liefe-

ranten kommen durch wechselseitig wirk-
sam abgegebene Erklärungen zum Auf-
trags- und/oder Vertragsdokument zu-
stande, das diese Einkaufsbedingungen in 
Bezug nimmt. Ein Vertrag kommt weiterhin 
auf der Grundlage der Annahme des vom 
Lieferanten an TENAG zugesandten An-
gebots, welche auf eine korrespondie-
rende Leistungsbeschreibung des Liefe-
ranten verweist, durch TENAG unter Ein-
beziehung dieser Einkaufsbedingungen 
zustande („Bestellung“). Die Bestellung 
von TENAG ist nur verbindlich, wenn sie in 
Textform erfolgt oder aus einem Datenver-
arbeitungssystem automatisch erzeugt 
wurde. In letzterem Fall enthält die Bestel-
lung eine Information über die maschinelle 
Erstellung. Lieferungen, für die keine Be-
stellungen in Textform vorliegen, werden 
von TENAG nicht anerkannt. Das Schwei-
gen von TENAG auf Angebote, Aufforde-
rungen oder sonstige Erklärungen des Lie-
feranten gilt nur dann als Zustimmung, 
wenn dies ausdrücklich in Textform verein-
bart wurde. Auf offensichtliche Fehler (z.B. 
Schreib- und Rechenfehler) und/oder un-
vollständige Bestellungen oder fehlende 
Bestelldokumente hat der Lieferant 
TENAG zum Zwecke der Korrektur bzw. 
Vervollständigung unverzüglich hinzuwei-
sen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht 
geschlossen. 

2.2. Sofern seitens des Lieferanten keine Än-
derung der Bestellung bezüglich Menge, 
Preis oder Liefertermin erforderlich sein 
sollte, verzichtet TENAG grundsätzlich auf 
die Übermittlung einer schriftlichen Auf-
tragsbestätigung. Auf ausdrückliches Ver-
langen von TENAG ist der Lieferant aller-
dings verpflichtet, die Bestellung innerhalb 
einer Frist von einer (1) Woche schriftlich 
zu bestätigen oder unverzüglich und vor-
behaltlos auszuführen. 

2.3. Eine geänderte oder verspätete Annahme 
gilt als neues Angebot und bedarf stets der 
Annahme durch TENAG. Entsprechendes 
gilt für eine Annahme unter Erweiterungen, 
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Einschränkungen oder sonstigen Ände-
rungen. 

2.4. Angebote, Entwürfe, Proben und Muster 
des Lieferanten sind für TENAG kostenfrei. 
Auf Verlangen von TENAG sind sie vom 
Lieferanten unverzüglich und auf eigene 
Kosten zurückzunehmen. 

3. Lieferung und Leistung 
3.1. Schriftlich vereinbarte Termine und Fristen 

sind verbindlich; insbesondere die von 
TENAG in der Bestellung angegebene Lie-
ferzeit ist bindend. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, TENAG unverzüglich schriftlich 
unter Angabe der Gründe und der voraus-
sichtlichen Verzögerung in Kenntnis zu 
setzen, wenn absehbar ist, dass verein-
barte Lieferzeiten nicht eingehalten wer-
den können. Vor der vereinbarten Liefer-
zeit dürfen Teillieferungen oder Lieferun-
gen nur mit vorheriger Zustimmung in 
Textform von TENAG vorgenommenen 
werden. Für die Rechtzeitigkeit der Liefe-
rungen und Leistungen ist nur die tatsäch-
liche Erfüllung am vereinbarten Leistungs-
ort zum vereinbarten Termin maßgebend. 

3.2. Ist der Lieferant mit der Leistung in Verzug, 
begründet der fruchtlose Ablauf einer an-
gemessenen Nachfrist ein Kündigungs-
recht aus wichtigem Grund. Verletzt der 
Lieferant eine Pflicht aus dem Vertragsver-
hältnis, finden die gesetzlichen Regelun-
gen Anwendung. 

4. Unterauftragnehmer 
4.1. Der Lieferant ist nur mit vorheriger schrift-

licher Zustimmung in Textform von TENAG 
berechtigt, die Leistungserbringung ganz 
oder teilweise an Unterauftragnehmer zu 
übertragen. 

4.2. Die Zustimmung von TENAG zur Unter-
vergabe an einen Unterauftragnehmer 
kann bedingt erfolgen und ist widerruflich. 

4.3. Der Lieferant wird die eingesetzten Unter-
auftragnehmer entsprechend den eigenen 
Verpflichtungen gegenüber TENAG, ins-
besondere im Hinblick auf Geheimhaltung 
und Datenschutz, verpflichten. 

4.4. Der Lieferant sichert zu, dafür einzu-
stehen, dass jeder seiner Unterauftragneh-
mer und weiteren Nachunternehmer in der 
gesamten Kette die gesetzlichen Anforde-
rungen zum Mindestlohn gegenüber des-
sen Mitarbeiter erfüllt. 

4.5. Der Lieferant hat TENAG jederzeit auf Ver-
langen in der gesamten Kette 

offenzulegen, welche Nachunternehmer 
zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung 
der vertraglich ihm gegenüber TENAG ob-
liegenden Leistungspflichten eingesetzt 
sind und waren. 

4.6. Der Lieferant haftet TENAG gegenüber für 
das Verschulden der von ihm eingesetzten 
Unterauftragnehmer und Erfüllungsgehil-
fen wie für eigenes Verschulden. 

4.7. Verstößt der Lieferant gegen eine der vor-
genannten Pflichten oder Zusicherungen, 
so haftet der Lieferant TENAG für alle dar-
aus entstehenden Schäden. Darüber hin-
aus sind sich die Parteien einig, dass ein 
Verstoß gegen den Inhalt dieser Ziffer 4 ei-
nen wichtigen Grund darstellt, der TENAG 
zur fristlosen Kündigung des mit dem Lie-
feranten bestehenden Vertrages berech-
tigt. 

5. Haftung und Gewährleistung 
5.1. TENAG und der Lieferant haften nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. 
5.2. Der Lieferant leistet Gewähr dafür, dass 

seine Lieferungen und Leistungen wäh-
rend der Gewährleistungsfrist fehlerfrei 
bleiben. Dies gilt auch für Teile, die der Lie-
ferant von Dritten bezieht. Die Dauer der 
Gewährleistungsfrist bestimmt sich nach 
der gesetzlichen Verjährungsfrist für Sach-
mängelansprüche. 

5.3. Die Verjährung der Ansprüche wegen ei-
nes bestimmten Mangels wird durch eine 
schriftliche Mängelrüge von TENAG bis 
zur Mängelbeseitigung gehemmt. Diese 
Hemmung endet jedoch drei Monate nach 
Zugang der schriftlichen Erklärung, der 
Mangel sei beseitigt oder es liege kein 
Mangel vor. Fehler sind dem Lieferanten, 
sobald sie nach den Gegebenheiten eines 
ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs fest-
gestellt werden, unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 

5.4. Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich 
bei vertragsgemäßer Verwendung der Lie-
ferungen und Leistungen aus der Verlet-
zung erteilter oder angemeldeter Schutz-
rechte ergeben. Der Lieferant stellt 
TENAG von allen Ansprüchen aus der Be-
nutzung solcher Rechte frei. Mit der Liefe-
rung eines urheberrechtlich geschützten 
Werkes erhält TENAG vom Lieferanten ein 
einfaches, unbeschränktes Nutzungsrecht 
in allen Nutzungsarten. Zukaufteile Dritter 
wird der Lieferant vor der weiteren 
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Verwendung auf Tauglichkeit und Fehler-
freiheit prüfen. 

5.5. Stellt der Lieferant seine Leistungen ein 
oder wird das Insolvenzverfahren über 
sein Vermögen mangels Masse abgelehnt, 
so ist TENAG berechtigt, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündi-
gen oder vom Vertrag zurückzutreten. So-
weit kein Rücktritt erfolgt, kann TENAG ei-
nen Betrag von mindestens 5% der Vergü-
tung als Sicherheit für die vertraglichen An-
sprüche bis zum Ablauf der vertraglichen 
Gewährleistungsfrist einbehalten. Jede 
Vertragspartei ist insbesondere dann be-
rechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund 
zu kündigen, wenn ein Verfahren zur Ab-
nahme einer eidesstattlichen Versicherung 
gegenüber der jeweils anderen Partei 
durchgeführt wird. 

5.6. Der Lieferant hat TENAG rechtzeitig über 
drohende oder bestehende Zahlungs-
schwierigkeiten oder eine mögliche oder 
beantragte Insolvenz zu informieren. 

6. Vergütung 
6.1. Die Vergütung von Leistungen erfolgt erst 

nach vollständiger Leistungserbringung, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart wird. 
Vereinbaren die Parteien Teilzahlungen, 
so erfolgen Teilzahlungen nur nach voll-
ständiger Erbringung der jeweiligen Teil-
leistung. 

6.2. Der Lieferant ist an vereinbarte Vergü-
tungsobergrenzen und Festpreise sowie 
an seine vor Vertragsabschluss vorgenom-
mene Aufwandsschätzung gebunden; es 
sei denn, dass diese in der Bestellung oder 
dem Abschluss ausdrücklich als unver-
bindlich bezeichnet sind. 

6.3. Ist ein Festpreis für eine Leistung verein-
bart, so hat der Lieferant diese vollständig 
zum vereinbarten Preis zu erbringen. 
Mehraufwände für die vollständige Erbrin-
gung vereinbarter Leistungen gehen zu 
Lasten des Lieferanten. Nachforderungen 
sind ausgeschlossen. 

6.4. Zurückbehaltungsrechte des Lieferanten 
sind ausgeschlossen, es sei denn, seine 
Ansprüche sind unstreitig oder rechtskräf-
tig festgestellt. 

6.5. Der Lieferant kann gegen Forderungen 
von TENAG nur mit solchen Ansprüchen 
aufrechnen, die unstreitig bestehen oder 
rechtskräftig festgestellt wurden. 

7. Rechte an Leistungsergebnissen, 
Rechte Dritter 

7.1. Im Zusammenhang mit der Durchführung 
des jeweiligen Vertrages entstehende Nut-
zungsrechte an Dokumentationen, Berich-
ten, Schaubildern, Zeichnungen, Diagram-
men, Bildern, Filmen, Trägern von Daten 
zur visuellen Wiedergabe, Datenträgern 
etc. stehen ausschließlich TENAG zu. Der 
Lieferant ist berechtigt, zum Nachweis der 
von ihm erbrachten Leistungen eine oder 
ggf. mehrere Kopien des vorgenannten 
Materials zu behalten. Weitere Rechte, 
insbesondere ein Vervielfältigungs- oder 
Verbreitungsrecht stehen dem Lieferanten 
an diesem Material nicht zu. Originalmate-
rial ist an TENAG zu übergeben und – so-
fern dies rechtlich möglich ist – auch zu 
übereignen. 

7.2. TENAG wird Eigentümer aller von dem 
Lieferanten gelieferten und im Rahmen 
des jeweiligen Vertrages erstellten Unter-
lagen, soweit dies rechtlich möglich ist. An 
diesen sowie an sonstigen aus der Zusam-
menarbeit entstandenen Ergebnissen und 
ungeschützten Kenntnissen erhält sie ein 
ausschließliches, unwiderrufliches, zeit-
lich, räumlich und inhaltlich uneinge-
schränktes, übertragbares Nutzungsrecht 
für sämtliche Nutzungsarten. Diese bein-
halten insbesondere das Recht zur Ver-
vielfältigung der Verbreitung, der Ausstel-
lung, des Vortrags, der Vorführung sowie 
das Recht der Wiedergabe durch Bild- und 
Tonträger und das Recht zur Bearbeitung 
und Umgestaltung. 

7.3. Werden im Rahmen der Erfüllung des je-
weiligen Vertrages bereits vorhandene ge-
werbliche Schutzrechte, Urheberrecht 
oder ungeschützte Kenntnisse (Know-
how) des Lieferanten verwendet und sind 
diese zur Verwertung des Arbeitsergebnis-
ses durch TENAG notwendig, erhält 
TENAG an den gewerblichen Schutzrech-
ten, den Urheberrechten sowie an den un-
geschützten Kenntnissen (Knowhow) ein 
nicht ausschließliches Benutzungsrecht. 
Dieses beinhaltet sämtliche, insbesondere 
die unter Ziffer 7.1 genannten Nutzungsar-
ten. 

7.4. Der Lieferant steht dafür ein, dass sämtli-
che erbrachten Leistungen frei von Rech-
ten Dritter sind. Ist dies nicht der Fall, muss 
er vertraglich mit den Urhebern 
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vereinbaren, dass er zu der vorgenannten 
Rechtseinräumung in der Lage ist. Er stellt 
TENAG von allen Ansprüchen Dritter frei, 
die diese gegen TENAG wegen der Verlet-
zung von Rechten an den vom Lieferanten 
erbrachten Leistungen richten, siehe Ziffer 
5.4. 

7.5. Der Lieferant wird TENAG alle Erfindun-
gen oder sonstigen schutzfähigen Ergeb-
nisse, die im Zusammenhang mit den für 
TENAG erbrachten Leistungen entstehen, 
unverzüglich melden und ihm alle erforder-
lichen Auskünfte erteilen. Sämtliche Erfin-
dungen sind auf TENAG zu übertragen. 
Für den Fall der Mitteilung etwaiger Erfin-
dungen behält sich TENAG alle Rechte 
hinsichtlich eventueller späterer Schutz-
rechte vor. Der Lieferant erkennt an, dass 
alle Rechte an den Daten, Unterlagen, 
Speichermedien etc. insbesondere Eigen-
tumsrechte und Urheberrechte TENAG 
ausschließlich zustehen. Hat TENAG an 
der Anmeldung einer Erfindung zum 
Schutzrecht kein Interesse, überträgt sie 
die Erfindung auf den Lieferanten zurück. 
Bei TENAG verbleibt ein nicht ausschließ-
liches Nutzungsrecht. 

8. Vertraulichkeit 
8.1. Der Lieferant ist verpflichtet, vertrauliche 

Informationen, insbesondere Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse der TENAG, gleich 
in welcher Form und in welchem Medium, 
streng vertraulich zu behandeln und Drit-
ten nicht zugänglich zu machen. Keine 
Dritten im Sinne dieser Regelung sind Mit-
arbeiter, Erfüllungsgehilfen oder Berater 
des Lieferanten, soweit ihre Einbindung 
zur Vertragsdurchführung erforderlich ist 
und die jeweilige Person in einem dieser 
Regelung entsprechenden Umfang zur 
Vertraulichkeit verpflichtet ist. 

8.2. Die Vertragsparteien dürfen vertrauliche 
Informationen jedoch verbundenen Unter-
nehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG offen-
baren, vorausgesetzt, dass diese verbun-
denen Unternehmen sich zu entsprechen-
der Vertraulichkeit verpflichten. 

8.3. Der Lieferant ist verpflichtet, die im Rah-
men der Zusammenarbeit erlangten ver-
traulichen Informationen nicht für andere 
Zwecke als zur Durchführung des Vertra-
ges zu nutzen, namentlich, vertrauliche In-
formationen nicht für wettbewerbliche 
Zwecke zu nutzen. Er ist verpflichtet, 

sämtliche vertraulichen Informationen 
nach Beendigung der jeweiligen Vertrags-
beziehung ohne Aufforderung an TENAG 
herauszugeben und im Übrigen zu lö-
schen, soweit nicht vertraglich abweichend 
geregelt. 

8.4. Der Lieferant verpflichtet sich, im Falle ei-
ner gesetzlichen Pflicht zur Offenlegung 
vertraulicher Informationen oder einer da-
hingehenden gerichtlichen Inanspruch-
nahme, diese Tatsache TENAG vor Offen-
legung mitzuteilen und Gelegenheit zu ge-
ben, die für erforderliche erachteten Maß-
nahmen zu ergreifen. 

8.5. Keine vertraulichen Informationen sind sol-
che, die zur Zeit ihrer Offenlegung bereits 
veröffentlicht waren, die nach Überlassung 
an den Lieferanten ohne dessen Verschul-
den öffentlich werden oder die dem Liefe-
ranten bei Überlassung bereits bekannt 
sind. Der Lieferant ist im Streitfall für das 
Vorliegen der vorstehenden Ausnahmetat-
bestände beweispflichtig. 

8.6. Sämtliche Verpflichtungen des Lieferanten 
aus dieser Vertraulichkeitsbestimmung 
gelten sechsunddreißig (36) Monate nach 
Beendigung der vertraglichen Beziehun-
gen fort. Die Pflicht zur Wahrung der Ver-
traulichkeit von Informationen, die dem Da-
tengeheimnis unterliegen, besteht zeitlich 
ohne die vorstehende Begrenzung. 

9. Mitwirkungspflichten 
9.1. TENAG erbringt rechtzeitig die erforderli-

chen Mitwirkungshandlungen, soweit 
diese im jeweiligen Vertrag oder einzelver-
traglich vereinbart sind. 

9.2. TENAG stellt dem Lieferanten angefor-
derte Unterlagen oder Informationen – so-
fern vorhanden – zu den vereinbarten Ter-
minen zur Verfügung. Können Informatio-
nen nicht beschafft oder aufgrund von 
Rechten Dritter nicht offen dargelegt wer-
den, stellt dies keine unzureichende Mit-
wirkung dar. 

9.3. Unzureichende Mitwirkungen von TENAG 
hat der Lieferant unverzüglich in Textform 
zu rügen. Sonst kommt TENAG mit diesen 
nicht in Verzug und der Lieferant kann sich 
auf eine nicht ordnungsgemäße Mitwir-
kung nicht berufen. 

10. Vertragslaufzeit/Kündigung 
10.1. Die Dauer des jeweiligen Rechtsverhält-

nisses zwischen TENAG und dem Liefe-
ranten sowie die Bedingungen einer 
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ordentlichen Kündigung ergeben sich im 
Einzelnen aus dem jeweiligen Vertrag (ei-
nem Vertragsdokument, einem Auftrags-
dokument und/oder einer Leistungsbe-
schreibung), der diese Einkaufsbedingun-
gen in Bezug nimmt. 

10.2. In Fällen der Durchführung von Werkleis-
tungen durch den Lieferanten oder durch 
diesen beauftragte Dritte kann TENAG den 
jeweiligen Vertrag gem. § 649 BGB kündi-
gen. Bei einer Kündigung nach § 649 BGB 
wird dem Lieferanten der bereits geleistete 
notwendige Aufwand zuzüglich der Nach-
laufkosten, nicht aber mehr als die verein-
barte Vergütung erstattet. Ein Anspruch 
auf die volle Vergütung besteht nicht. Der 
Lieferant ist verpflichtet, die diesbezüglich 
von TENAG zu erstattenden Beträge so 
niedrig wie möglich zu halten. Hat der Lie-
ferant die Kündigung zu vertreten, steht 
ihm ein Anspruch auf Erstattung der Ver-
gütung nicht zu. 

10.3. Das Recht beider Parteien zur außeror-
dentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 

10.4. Jede Kündigung bedarf der Textform. 
11. Abnahme und Gefahrtragung bei Wer-

kleistungen 
11.1. Der Lieferant kann die Abnahme der voll-

ständigen Leistung erst verlangen, wenn 
die Leistung abnahmefähig und abnahme-
reif ist. Abnahmereife liegt vor, wenn die 
vertraglich geschuldete Werkleistung voll-
ständig und mangelfrei erbracht wurde. 
Der Lieferant wird nach Fertigstellung und 
unter Beachtung der in der Leistungsbe-
schreibung genannten Termine TENAG 
zur Abnahme der Leistung auffordern. 

11.2. Die Abnahme der Leistung des Lieferan-
ten erfolgt förmlich. TENAG kann die Ab-
nahme verweigern, sofern ein Mangel vor-
liegt, der nicht unwesentlich ist. Eine er-
neute Abnahme kann der Lieferant erst 
dann verlangen, wenn er die Beseitigung 
des Mangels nachgewiesen hat. 

11.3. Teilabnahmen sind ausgeschlossen, so-
fern dies nicht ausdrücklich vereinbart 
wurde. Reviews und Prüfungen von Zwi-
schenergebnissen sowie die Freigabe von 
Teilzahlungen gemäß etwaiger Meilen-
steinplanung sind keine Abnahmen. 

11.4. Die Abnahme wird nicht dadurch ersetzt, 
dass TENAG die Leistung oder einen Teil 
der Leistung des Lieferanten aufgrund von 

betrieblichen Notwendigkeiten benutzt 
oder weiterhin die Vergütung leistet. 

11.5. Der Lieferant trägt die Gefahr für seine 
vertragliche Leistung bis zur förmlichen 
Abnahme der Leistung durch TENAG. 
Wird die ganz oder teilweise ausgeführte 
Leistung des Lieferanten durch höhere Ge-
walt, Krieg, Aufruhr oder andere unab-
wendbare, vom Lieferanten nicht zu vertre-
tende Umstände vor der Abnahme be-
schädigt oder zerstört, so entfällt der An-
spruch auf die vertragliche Vergütung. 

12. Sonstiges 
12.1. Änderungen und Ergänzungen des Ver-

tragsdokumentes, des Auftragsdokumen-
tes und/oder der Leistungsbeschreibung, 
das diese Einkaufsbedingungen in Bezug 
nimmt, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Textform. Das gilt auch für eine Änderung 
dieser Textformklausel. TENAG behält 
sich vor, diese Einkaufsbedingungen von 
Zeit zu Zeit den aktuellen Bedürfnissen an-
zupassen, solange hierdurch das Äquiva-
lenzinteresse der Parteien nicht beein-
trächtigt wird. TENAG weist den Lieferan-
ten auf Änderungen hin. Widerspricht der 
Lieferant den angekündigten Änderungen 
nicht innerhalb von 14 Tagen, gelten die so 
geänderten Einkaufsbedingungen ab die-
sem Zeitpunkt. 

12.2. Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen 
den Parteien im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die diesen Einkaufsbedingungen 
unterfallen, ist das Recht der Bundesre-
publik Deutschland (unter Ausschluss des 
deutschen internationalen Privatrechts so-
wie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(CISG)) anwendbar. 

12.3. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der 
Sitz der TENAG in 65193 Wiesbaden. Der 
gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Liefe-
rant keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort aus dem Inland verlegt oder sein Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist. TENAG bleibt es unbenommen, 
den Lieferant an dessen Sitz in Anspruch 
zu nehmen. 

12.4. TENAG ist es gestattet, die jeweiligen 
Vertragsverhältnisse ganz oder teilweise 
auf mit TENAG verbundene Unternehmen 
(§ 15 ff AktG) zu übertragen. In anderen 
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Fällen nur dann, soweit der Vertrags-
partner der Übertragung zustimmt. Der 
Vertragspartner kann die Zustimmung nur 
verweigern, wenn er nachweist, dass 
durch die Übertragung seine berechtigten 
Interessen beeinträchtigt werden. 

12.5. Sollten einzelne Bestimmungen des Ver-
trages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleibt 
die Wirksamkeit der anderen Klauseln und 
des Vertrages im Übrigen unberührt. Das 
gleiche gilt im Fall einer Regelungslücke. 


